
MAGDEBURGER DOMCHOR

ANMELDUNG ZUR SINGSCHULE

Name des Kindes
Geburtsdatum

Name der Mutter
Name des Vaters wenn abweichend
Kontakt: 

Anschrift:

Telefon privat:
Telefon dienstlich:
Mobil:
E-Mail:

optional: Kontakt 2:
Anschrift:

Telefon privat:
Telefon dienstlich:
Mobil:
E-Mail

In welche Schulklasse geht das 
Kind?
Name und Tel.nummer des 
Kindergartens / der Schule.
Ist das Kind getauft?
Spielt das Kind bereits ein 
Instrument? Welches?



Allgemeine Regel und Bestimmungen 

Der Magdeburger Domchor bietet Kindern ab dem Vorschulalter eine breite und 
umfassende praktische musikalische Ausbildung, mit der Möglichkeit, große Musik 
schon im Kindesalter als Mitwirkende zu erfahren. Dies kann aber nur gelingen auf 
der Grundlage von einigen einfachen Regeln.

1. Wir erwarten von Kindern und Eltern, dass die Kinder regelmäßig dem Unterricht 
beiwohnen, nicht unentschuldigt und nur mit gutem Grund fehlen. Dasselbe gilt für 
die wenigen Auftritten des Kindes im Jahr, welche meist sonntags stattfinden. 
Termine werden sehr zeitig angesagt. Diese Termine sind als verpflichtend zu 
betrachten.

2. Die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche ist keine Voraussetzung für die 
Aufnahme in die Singschule. Allerdings erwarten wir von Eltern, dass sie Toleranz 
dafür aufbringen, dass die Kinder im Domchor christlich unterwiesen werden und 
sich auch bei der Mitgestaltung des Gottesdienstes im Dom durch die Kinder sich 
entsprechend verhalten. 

3. Der Eigenbeitrag für den Unterricht ist pünktlich zu leisten. Eine Rückerstattung 
bei Ausstieg des Kindes ist nicht möglich, es sei denn, das Kind wird seitens des 
Domchores von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen. Der Beitrag ist für das 
Schuljahr.

4. Kinder, die (ob selbstverschuldet oder durch mangelhafte Mitwirkung der Eltern) 
den Anforderungen des Domchores nicht genügen, können unsererseits vom 
Unterricht ausgeschlossen werden.

Gebührenordnung (Schuljahr 2008 – 2009)
(gültig für Vorschulkinder bis einschl. 3. Klasse)

Gruppenunterricht einschließlich Flötenunterricht: € 80 pro Kind pro Jahr
Geschwisterrabatt: für das zweite Kind: € 60

für das dritte Kind € 40

Für Mitglieder des Fördervereins ermäßigt sich der Gesamtbetrag um € 20.

Sie erhalten eine Berechnung der anfallenden Gebühren mit Angabe der Konto-
nummer, auf die diese zu überweisen sind.

Magdeburg, 12.7.2008


